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§ 25 T-GVG Erteilung der
Genehmigung

 T-GVG - Grundverkehrsgesetz 1996, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.03.2025

1. (1)Liegen die Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung für den angezeigten Rechtserwerb an einem

land- oder forstwirtschaftlichen Grundstück oder durch einen Ausländer vor, so hat die Grundverkehrsbehörde

mit schriftlichem Bescheid die Genehmigung zu erteilen.

2. (2)Bescheide der Grundverkehrsbehörden, mit denen die Genehmigung erteilt wird, sind zu begründen.

3. (3)Vor der Erlassung eines Bescheides, mit dem über die Erteilung der Genehmigung des angezeigten

Rechtserwerbs an einem land- oder forstwirtschaftlichen Grundstück entschieden wird, hat die

Grundverkehrsbehörde die Gemeinde, in deren Gebiet das betreffende Grundstück liegt, und die

Landwirtschaftskammer anzuhören. Ein solcher Bescheid ist der Gemeinde und der Landwirtschaftskammer

zuzustellen; diese können dagegen Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht erheben. Vor der Erlassung

eines Bescheides, mit dem über die Erteilung der Genehmigung des angezeigten Rechtserwerbs durch einen

Ausländer entschieden wird, hat die Grundverkehrsbehörde die Gemeinde, in deren Gebiet das betreffende

Grundstück liegt, anzuhören. Ein solcher Bescheid ist der Gemeinde zuzustellen; diese kann dagegen Beschwerde

an das Landesverwaltungsgericht erheben.
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